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 SCHADSTOFFE    Familien, die in 
der Nähe der Walliser Rebberge und 
Obstplantagen wohnen, kommen 
regelmässig mit chemischen Subs-
tanzen in Kontakt. Mit einfachen 
Massnahmen lassen sich die Risi-
ken aber eindämmen.

Joëlle Anzévui

Wenn von Pestiziden die Rede ist, geht es 
prioritär um den Schutz der Kinder. Ihre Kör-
per befinden sich nämlich noch im vollen 
Wachstum, ihre Organe und ihr Immunsys-
tem sind noch nicht vollständig entwickelt. 
Darum reagieren sie besonders stark auf 
Pestizide. Um das Ausmass dieses Phäno-
mens besser zu verstehen, hat der Kanton 
Wallis beim Schweizerischen Tropen- und 
Public Health-Institut (Swiss TPH) eine Stu-
die in Auftrag gegeben. Diese wurde bei 206 
sechs- bis dreizehnjährigen Kindern in den 
Gemeinden Salgesch und Chamoson (Wein-
baugebiete) und Saxon (Wein- und Obst-
baugebiet) durchgeführt und ermöglicht, die 
Pestizidexposition zu evaluieren. Das For-
schungsteam hat die Kinder mit Silikonarm-
bändern ausgestattet, mit denen die Pesti-
zidbelastung in der Luft gemessen werden 
kann. Ausserdem wurden zu vier unter-
schiedlichen Zeiten Urinproben entnom-
men: einmal im Winter sowie dreimal zwi-
schen April und Juni, wenn die Pestizide 

versprüht werden. Zudem wurde die Lun-
genfunktion der Kinder gemessen. «Von 83 
getesteten Pestiziden wurden 36 nachge-

wiesen, 6 davon bei über 40% der Kinder. 
Konkret kann durch diese Studie bestätigt 
werden, dass die Kinder in den Walliser 
Wein- und Obstbaugebieten allgemein und 
saisonal Pestiziden ausgesetzt sind, wobei 
die Nähe der Wohnsiedlung zur bewirt-
schafteten Fläche ein ausschlaggebender 
Faktor ist», fasst Prof. Dr. Samuel Fuhrimann, 
PhD, Leiter der Forschungsgruppe Land-
wirtschaft und Gesundheit beim Departe-
ment Epidemiologie Public Health des 
Swiss TPH, zusammen. 

Messungen im Wallis 
«Es wurden keine bedeutenden Auswirkun-
gen auf Atembeschwerden festgestellt, In-
dizien zeigen aber, dass die Lungenfunktion 
im Zusammenhang mit gewissen Substan-
zen leicht abnimmt. Das kann langfristige 
Folgen haben, insbesondere bei anfällige-
ren Gruppen wie Kindern mit Asthma oder 
älteren Personen», betont der Forschungs-

leiter. Es wurden auch sechs Pestizide an-
gezeigt, die in der Schweiz seit 2020 verbo-
ten sind. Wie der Wissenschaftler erklärt, 
bleiben gewisse Moleküle lange Zeit in der 
Umwelt erhalten und nachweisbar. Ausser-
dem können einige verbotene Substanzen 
in Sektoren ausserhalb der Landwirtschaft 
(Sport- und Golfplätze, Unterhalt von Zier-
pflanzen) noch immer eingesetzt werden. 
«Es ist beruhigend, dass wir kurzfristig keine 
schwere Atembeschwerden feststellen 
konnten. Die beobachteten leichten Auswir-
kungen sind vergleichbar mit jenen, die be-
reits in anderen Studien zu Pestiziden und 
Luftverschmutzung nachgewiesen wurden. 
Ein Monitoring und eine Risikoabschätzung 
scheinen aber erforderlich zu sein, um die 
potenziellen langfristigen oder kumulativen 
Auswirkungen in Erfahrung zu bringen – 
auch über die Lungenfunktion hinaus, wie 
Fruchtbarkeitsstörungen oder neurologi-
sche Probleme.»

DIE OMBUDSSTELLE INFORMIERT 

Patientenverfügung
Jede urteilsfähige Person kann eine  
Patientenverfügung verfassen, um fest-
zulegen, welchen medizinischen Mass-
nahmen sie bei einer möglichen künfti-
gen Urteilsunfähigkeit zustimmen und 
welche sie ablehnen  würde. Diese Pa-
tientenverfügung muss schriftlich fest-
gehalten werden. Die Gesundheitsfach-
personen sind ausnahmslos dazu 
verpflichtet, sich daran zu halten. Wird 
der Wille, der in der Patientenverfügung 
festgehalten wurde, missachtet, kann 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde beigezogen werden. Sie können 
in der Patientenverfügung auch eine 
therapeutische Vertretung bezeichnen, 
die bei allfälliger Urteilsunfähigkeit an 
Ihrer Stelle über die Art der Behandlung 
oder Pflege entscheiden soll. Im Inter-
net finden Sie verschiedene Vorlagen für 
Patientenverfügungen, so zum Beispiel 
auf der Website der Schweizerischen 
Patientenorganisation SPO (Angebot / 
Patientenverfügung). Damit die Gesund-
heitsfachpersonen von Ihrer Patienten-
verfügung wissen, sollten Sie nicht ver-

gessen, Ihrem Hausarzt oder Ihrer 
Hausärztin sowie Ihrer therapeutischen 
Vertretung eine Kopie davon zu überlas-
sen. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie das 
Vorliegen einer Patientenverfügung und 
deren Hinterlegungsort auf der Kran-
kenversicherungs-Karte eintragen las-
sen, die Sie immer bei sich tragen. Wenn 
keine Patientenverfügung vorliegt, wird 
die Reihenfolge der vertretungsberech-
tigten Personen gesetzlich vorgegeben: 
zunächst einmal der Beistand oder die 
Beiständin, wenn diesem oder dieser ein 
Vertretungsrecht bezüglich medizini-
scher Massnahmen zukommt; dann der 
Ehegatte,  die Ehegattin bzw. der ein-
getragene Partner oder die eingetrage-
ne Partnerin; die Person, die mit der 
urteilsunfähigen Person einen gemein-
samen Haushalt führt; die Nachkom-
men; die Eltern; und zu guter Letzt die 
Geschwister. Bei allen vertretungsbe-
rechtigten Personen ist Bedingung, 
dass sie der urteilsunfähigen Person 
regelmässig und persönlich Beistand 
leisten. Sind mehrere Personen vertre-

tungsberechtigt, müssen die Entschei-
de gemeinsam gefällt werden. Seien Sie 
sich also zum Voraus dessen bewusst, 
dass Ihre Angehörigen möglicherweise 
nicht dieselbe Sichtweise vertreten, wie 
Sie selbst, oder dass es unter den ver-
tretungsberechtigten Personen zu Mei-
nungsverschiedenheiten in Bezug auf 
Ihre  medizinische Versorgung kommen 
könnte. Mit einer Patientenverfügung 
schaffen Sie Klarheit und können solche 
Konflikte vermeiden.
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«Je näher die Wohnsiedlungen 
bei landwirtschaftlich genutzten 

Flächen liegen, desto höher ist 
die Pestizidbelastung.» 

PROF. DR. SAMUEL FUHRIMANN
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Handeln gefragt
Auf kantonaler Ebene werden vier zentrale 
Massnahmen empfohlen: Systeme für ein 
Pestizidmonitoring einführen, um zu wissen, 
wann und wo Pestizide ausgebracht werden. 
Pufferzonen rund um besonders stark fre-
quentierte Orte festlegen (Schulen, Spiel-
plätze). Regelmässige Kontrollen durchfüh-
ren, um Pestizidrückstände oder verbotene 
Pestizide zu beseitigen, sowie sicherere 
Alternativen fördern. Die Überwachung der 
Exposition und die diesbezügliche For-
schung unterstützen, insbesondere bei Kin-
dern und besonders gefährdeten Personen-
gruppen, wobei die Bevölkerung in lokale 
Diskussionen über einen sicheren Pestizid-
einsatz involviert wird. Und was kann ich als 
Einzelperson tun? «Lassen Sie in der Nähe 
von Reben und Obstplantagen während des 
Versprühens von Pestiziden und eine Weile 
danach, wenn die Pestizidkonzentration in 
der Luft am höchsten ist, die Fenster ge-
schlossen und vermeiden Sie Aktivitäten 
draussen. Waschen Sie Früchte und Gemü-
se vor dem Verzehr gründlich. Schaffen Sie 
Pufferzonen, indem Sie rund um das Haus 
Hecken pflanzen oder lebende Zäune an-
legen, um eine Barriere vor Pestiziden zu 
bilden. Informieren Sie sich darüber, wann 
in Ihrer Gegend Pestizide ausgebracht wer-
den, um die stärkste Exposition vermeiden 
zu können.»




